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Erhält eine infolge eines Arbeitsunfalls geschädigte Person Altersrente aus der Rentenver-
sicherung, die wegen unfallbedingter vorzeitiger Inanspruchnahme vor Eintritt der Regelal-
tersrente mit Abschlägen ausgezahlt wird, sind die Sozialgerichte nach § 118 SGB X für die 
Entscheidung zuständig, ob die geschädigte Person einen sog. Rentenverkürzungsschaden 
erlitten hat. 
Erhält die geschädigte Person neben der vorzeitigen Altersrente noch eine BG-Rente, die 
den etwaigen Rentenverkürzungsschaden ausgleichen würde, geht der diesbezügliche 
Schadensersatzanspruch der geschädigten Person auf die BG nach § 116 Abs. 1 SGB X 
über. 
Die Verletztenrente der BG ist sachlich und zeitlich mit dem Verdienstausfallschaden bzw. 
dessen Fortsetzung in einem Rentenschaden kongruent.  
 
§§ 116 Abs. 1, 118 SGB X 
 
Urteil des BGH vom 20.12.2016 – VI ZR 664/15 – 
Bestätigung des Urteils des OLG Braunschweig vom 27.10.2015 – 7 U 61/14 –  
 

Der Kläger nimmt die beklagte Haftpflichtversicherung auf Schadensersatz aus einem Ver-
kehrsunfall in 2003 in Anspruch, bei dem er so schwerwiegend verletzt wurde, dass er deswe-
gen arbeitsunfähig und dann arbeitslos wurde. Er bezog daher von seiner Streithelferin, der 
DRV Bund, ab 1.3.2006 für 51 Monate vorgezogene Altersrente wegen Arbeitslosigkeit  
(§ 237 SGB VI) und ab 1.6.2010 Altersrente. Die Rente wegen Arbeitslosigkeit und die vorge-
zogene Altersrente wurden mit einem jeweiligen Abschlag von 15,3% gezahlt, obwohl die Be-
klagte der Streithelferin die Renten nebst Beiträgen zur Rentenversicherung bis zum 65. Le-
bensjahr des Klägers (sog. Beitragsregress) erstattete. Neben der Altersrente erhält der Klä-
ger noch eine lebenslange monatliche Rente von der BG aus dem streitigen Unfallereignis, 
welche die Rentenkürzung in der Altersrente übersteigt. Der Kläger verlangt von der Be-
klagten Ersatz des Schadens, der ihm durch die Kürzungen seiner Altersrente entstanden ist 
bzw. noch entstehen wird. 
Das LG Braunschweig wies die Klage ab, das OLG Braunschweig wies die Berufung zurück. 
Es sah den Kläger als nicht aktivlegitimiert an, weil der Schadensersatzanspruch auf die Streit-
helferin nach § 116 Abs. 1 SGB X übergegangen und der Rentenverkürzungsschaden des Klä-
gers mit den gezahlten Rentenleistungen der Streithelferin kongruent sei. 
Der BGH wies die Revision des Klägers zurück. Selbst wenn ein Rentenverkürzungsscha-
den beim Kläger eingetreten sei, wäre dieser wegen des Forderungsübergangs auf die ge-
setzliche Unfallversicherung nach § 116 Abs. 1 SGB X nicht (mehr) Anspruchsinhaber des 
geltend gemachten Schadensersatzanspruchs. Die von der BG gezahlte Verletztenrente sei 
mit einem etwaigen Rentenverkürzungsschaden kongruent (vgl. Rz. 4). 
Zu einem etwaigen Rentenverkürzungsschaden führt der Senat aus, dass dieser nicht des-
halb ausgeschlossen sei, weil die Beklagte die Streithelferin im Rahmen des Beitragsregresses 
so gestellt habe, als habe der Kläger keine vorzeitige Rente in Anspruch genommen. Dies 
schließe nicht aus, dass beim Geschädigten dennoch ein Restschaden hinsichtlich seiner Al-
tersrente verbleibe. Ob aber die Streithelferin trotz des erfolgten Beitragsregresses die Al-
tersrente des Klägers kürzen durfte, sei zweifelhaft, aber nicht von der Zivilgerichtsbarkeit, 
sondern nach § 118 SGB X von der Sozialgerichtsbarkeit zu entscheiden (vgl. Rz. 8). 
Einer Aussetzung des Zivilprozesses bis zur Entscheidung des Sozialgerichts bedürfe es aber 
nicht, denn ein etwaiger Rentenverkürzungsschaden des Klägers wäre nach § 116 Abs. 1 
SGB X auf die BG, nicht aber auf die Streithelferin übergegangen (vgl. Rz. 9). Die Ver-
letztenrente sei sachlich und zeitlich mit dem Verdienstausfallschaden bzw. dessen Fort-
setzung in einem Rentenschaden kongruent (vgl. Rz. 17). Ein Forderungsübergang auf die 
Streithelferin nach § 116 Abs. 1 SGB X scheitere dagegen bereits daran, dass die vorgezogene 
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Altersrente mit einem erst nach Erreichen der Regelaltersgrenze entstehenden Rentenverkür-
zungsschaden nicht zeitlich kongruent sei (wird ausgeführt vgl. Rz. 12).  

 
Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 20.12.2016 – VI ZR 664/15 –  
wie folgt entschieden: 
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